
 

Kündigung der Mittagsbetreuung oder Randbetreuung 
 
 
 
Die Kündigung muss dem Amt für Kinderbetreuung und -bildung bis  
zum 20. des Vormonats schriftlich zugegangen sein. 
 
Hiermit kündige ich die Mittagsbetreuung/Randbetreuung für mein  
 
 
Kind        ________________________________________ 
 
Schule    ________________________________________ 
 
zum folgenden Zeitpunkt:   ________________________________________ 
 
 
 
Ingolstadt, den ___________________ 
   Datum 

 
 
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
Zu senden an: 
 
 
 
Stadt Ingolstadt 
Amt für Kinderbetreuung und -bildung 
SG 54/2, Finanzen und Betrieb 
Rathausplatz 4 
85049 Ingolstadt 
 nachschulischebetreuung@ingolstadt.de 
 
 
 
 
 

Die Kündigung ist in jedem Fall an das Amt für Kinderbetreuung und 
-bildung zu senden und nicht bei Lehrkräften, im Schulsekretariat 
oder in der Mittagsbetreuung abzugeben! 
 


